
Der ermäßigte Ticketpreis wird bei Vorlage eines Nachweises gewährt an: 

 Schüler/Schülerinnen, Studenten/Studentinnen, Auszubildende  

 Schwerbehinderte (100 % Ermäßigung für Begleiter von behinderten Personen mit B-
Vermerk im Schwerbehindertenausweis) 

 Personen, die einen Freiwilligendienst leisten (Bufdi, FSJ etc.) 

 Personen, die Anspruch nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), SGB III 
(Arbeitslosengeld) oder SGB XII (Sozialhilfe) haben 

 

 Achtung neu ist auch: Rollstuhlfahrer müssen ein Ticket erwerben  
(allerdings 100 % Ermäßigung für Begleiter von behinderten Personen mit B-Vermerk im 
Schwerbehindertenausweis)  

 
Die Änderung ist gültig für alle Veranstaltungen ab September 2018 

Stand Mai 2018 

 


